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1 . Zulassungsvorausaetzungen

{.1 Beüiebserlaubnis für Fahzeuge (§ {8 SwZO)

Mit Ausnahme von Fahrzeugen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit bis 6 km/h muss für jedes Fahrzeug,
das auf örtlichen Brauchtumsveranstaltungen (§ 1 Absatz 1 Nr. 1 der 2. StVR-Ausnahme-VO) eingeseEt wird, eine
Betriebserlaubnis erteilt sein. Ein entsprechender Nachweis (2. B. Kopie der Allgemeinen Betriebserlaubnis,
Betriebserlaubnis im Einzelfall) muss ausgestellt sein.

Für Fahzeuge, die auf örtlichen Brauchtumsveranstaltungen (§ 1 AbsaE 1 Nr. 1 der 2. StVR-Ausnahme-VO) eingesetzt werden
und die mit An- oder Aubauten versehen sind, erlischt die Betriebserlaubnis nicht, sofem die Verkehrssicherheit nicht beein-
trächtigtwird.

Fahzeuge, die wesentlicfr verändert wurden') und auf denen Personen be$rdert werden, müssen von einem amtlicfr anerkann-
ten Sachverständigen begutachtet werden.
Die Bestätigung, dass keine Bedenken gegen die Verkehrssicherheit der Fahzeuge bestehen, wird vom amtlich anerkannten
Sachverctändigen im Gutachten nach Abschnitt 5 bescheinigt.

1) \ resentlicfie Veränderungen sind insbesondere Anderungen an Fahrzeugteilen, deren Beschaffenheit besonderen Vonchriften unterliegen, wie Zug-
einrichtungen. Bremsen, Lenkung sowie An- oder Aufuauten, durch die die zulässigen Abmessungen, Achstasten und Gesamtgewichte überschriten
werden. Die Unbedenkli€fikeit ist vom amüich anerkannten Sacfverständigen im Gubchten nac$ Abschnitt 5 zu b*cheinigen.

2. Technische Voraussetzungen ftir Anhänger und Zugfahrzeuge

2.{ Brcmsausrüstung (§ 4{ St\/ZO}
Die Fahrzeuge müssen entsprechend den Vorschriften der STVZO grundsätzlich mit einer Betriebsbrernse und einer
Feststellbremse ausgerlistet sein.
Abweichungen sind beschränkt auf örtliche Einsätze möglich, sofem ein amtlich anerkannter Sachverständiger die Aus-
ndhme bef[irwortet und die zuständige Stelle eine Genehmigung erteilt.

2.2 Einrichtungen zur Verbindung von Fahrzeugen (§ 43 SI\/"ZO)
Es dürfen nur Verbindungseinrichtungen in amtlich genehmigter Bauart venryendet werden. Unsachgemäße Anderungen
oder Reparaturen sowie Beschädigungen sind nicht zulässig.
ln besonderen Fällen ist eine fachlich vertretbare Anderung einer Zugdeichsel zulässig, sofern die Anderung durch
einen amtlich anerkannten Sachverständigen positiv begutachtet und von der zuständigen Stelle genehmigt wurde (ent-
sprechend § 19 Absatz 2 und 3 STVZO).

2.3 Abmessungen, Achslasüen und GesamtgewichG (§ 32 und § 34 SIVZOI
Bei Verwendung der Fahrzeuge auf örtlichen Brauchtumsveranstaltungen (§ 1 Absatz 1 Nr. I der 2. SIVR Ausnahme-
VO) dürfen die gemäß § 32 und § 34 STVZO zulässigen Abmessungen, Achslasten und Gesamtgewichte der
Fahrzeuge überschritten werden, wenn keine Bedenken gegen die Verkehrssicherheit auf diesen Veranstaltungen
bestehen.


